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Text 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 39. (1) Berufsberechtigte sind zur Verschwiegenheit über die ihnen anvertrauten Angelegenheiten 
verpflichtet. Für diese Verschwiegenheitspflicht ist es ohne Bedeutung, ob die Kenntnis dieser Umstände 
und Tatsachen auch anderen Personen zugänglich ist oder nicht. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht der Berufsberechtigten erstreckt sich auch auf persönliche 
Umstände und Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen bei Durchführung erteilter Aufträge oder 
im Zuge eines behördlichen, nicht öffentlichen Verfahrens in Ausübung ihres Berufes als solche 
bekanntgeworden sind. 

(3) Hinsichtlich der Befreiung eines Berufsberechtigten zur Ablegung eines Zeugnisses, zur 
Einsichtgewährung in Geschäftspapiere oder zur Erteilung von Auskünften im Verwaltungs-, Abgaben-, 
Zivil- und Strafverfahren sind in Ansehung dessen, was dem Berufsberechtigten in Ausübung seines 
Bilanzbuchhaltungsberufes bekannt geworden ist, die für Wirtschaftstreuhänder geltenden Bestimmungen 
anzuwenden, jedoch mit der Maßgabe, dass im Abgabenverfahren vor den Finanzbehörden einem 
Berufsberechtigten die gleichen Rechte wie einem Rechtsanwalt zustehen. 

(4) Die Verschwiegenheitspflicht entfällt, wenn und insoweit 

 1. Melde- und Auskunftspflichten im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung; zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2005/60/EG und der Richtlinie 2006/70/EG in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2018/843 ABl. Nr. L 156 vom 19.06.2018 S. 43 (im Folgenden: Geldwäsche-RL), und den damit 
im Zusammenhang erlassenen Umsetzungsmaßnahmen bestehen oder 

 2. der Auftraggeber den Berufsberechtigten ausdrücklich von dieser Pflicht entbunden hat. 
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(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für die Erfüllungsgehilfen der 
Berufsberechtigten, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Prokuristen. 
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